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Beschlussvorschlag 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Zossen beschließt die 1. 
Nachtragssatzung 2025 der Stadt Zossen. 

 
Mitwirkungsverbot gem. § 22 BbgKVerf 

[X] besteht nicht  [  ] besteht für: 
 

Begründung 
Gemäß § 5 Abs. 4 der Haushaltssatzung der Stadt Zossen sind die Wertgrenzen, 
ab denen eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, bei 

a) der Entstehung eines Fehlbetrages auf 1.000.000 � und  

b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen 
oder Einzelauszahlungen auf 500.000 �  

festgesetzt worden. 

Die Notwendigkeit einer Nachtragssatzung besteht aufgrund der nachträglich 
entstandenen Verpflichtung zur Zahlung einer Verbandsumlage an den 
Zweckverband KMS Zossen sowie der Erhöhung der Kreisumlage gegenüber dem 
bisher berücksichtigten Betrag. 

 
Finanzielle Auswirkungen 
[ X ] Ja  [  ] Nein 
 
Gesamtkosten:  
Deckung im Haushalt: [  ] Ja [  ] Nein 
Finanzierung 
aus der Haushaltsstelle: 
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1. Nachtragshaushaltsatzung 
der Stadt Zossen für das Haushaltsjahr 2025 

 
 

Aufgrund des § 70 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung 
vom 10.12.2025 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen: 

 
 

§ 1 
 

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden 
 

 
 

die bisher 
 festgesetzten 

Gesamtbeträge 
von 

erhöht um vermindert um und damit der 
Gesamtbetrag 
einschließlich 

Nachträge festge-
setzt auf 

EUR EUR EUR EUR 

im Ergebnisplan      

ordentliche Erträge 78.137.900  2.420.600  1.000.000  79.558.500  

ordentliche Aufwendungen 87.550.200  4.485.600  1.947.500  90.088.300  

     

außerordentliche Erträge 800.000  0  0  800.000  

außerordentliche Aufwendungen 10.000  0  0  10.000  

Im Finanzhaushalt     

die Einzahlungen 98.772.300  2.670.600  8.655.300  92.787.600  

die Auszahlungen 111.395.900  6.764.200  10.013.900  108.146.200  

     

davon bei den:     

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 76.699.600  2.420.600  1.000.000  78.120.200  

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 79.132.500  6.284.900  1.923.800  83.493.600  

     

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit  7.072.700  250.000  2.655.300  4.667.400  

Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 31.731.800  479.300  7.897.200  24.313.900  

     

Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit  13.000.000  0  3.000.000  10.000.000  

Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit  531.600  0  192.900  338.700  

Einzahlungen aus der Auflösung von 
Liquiditätsreserven 

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

Auszahlungen an Liquiditätsreserven 0  0  0  0  

 
 

§ 2 
 

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
erforderlich ist, wird von bisher 13.000.000 EUR um  -3.000.000 EUR vermindert und damit auf 10.000.000 EUR neu festgesetzt. 

 
 

§ 3 
 

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert. 
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§ 4 
 

Die Steuersätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2025 in der Realsteuersatzung geregelt. 
 

Steuerart von bisher erhöht um vermindert um auf nunmehr 

 v.H. v.H. v.H. v.H. 

1. Grundsteuer A 450  0  0  450  

2. Grundsteuer B 290 0               0 290  

3. Gewerbesteuer  270  0  0  270  

 
 

§ 5 
 

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung 
angesehen werden, wird nicht geändert. 

 
2. Die Wertgrenze, für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im 

Finanzhaushalt einzeln dazustellen sind, wird nicht geändert. 
 
3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustim-

mung der Gemeindevertretung bedürfen, wird nicht geändert. 
 
 
4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden  
 

a)   nicht verändert. 
 

b)   bei bisher nicht veranschlagten Einzelaufwendungen  
 
festgesetzt. 

 
 
 
 

Zossen, den 10.12.2025 
 
 
 
………………………….. 
Şahin-Connolly 
Bürgermeisterin 
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Vorbericht 

 
1.1. Gesetzliche Grundlagen  

Gemäß § 10 Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) muss ein 
Nachtragshaushalt alle erheblichen Änderungen, die im Zeitpunkt seine Aufstellung bekannt 
sind, enthalten. Bereits entstandene über- oder außerplanmäßige Aufwendungen oder 
geleistete über- und außerplanmäßige Auszahlungen können veranschlagt werden.  

Gemäß § 70 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) hat die Gemeinde 
unverzüglich eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn  

1. sich zeigt, dass im Ergebnishaushalt ein erheblicher Fehlbetrag entsteht oder sich ein 
ausgewiesener Fehlbetrag erheblich erhöhen wird und der Haushaltsausgleich oder der 
ursprüngliche Fehlbetrag nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann.  

2. bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen 
in einem im Verhältnis zu den gesamten Aufwendungen oder Auszahlungen erheblichen 
Umfang geleistet werden sollen. 

Gemäß § 69 (6) BbgKVerf muss zur Beschlussfassung der Stadtverordnetenversammlung die 
Aufstellung des Entwurfs des Jahresabschlusses des vorvergangenen Haushaltsjahres dem 
Rechnungsprüfungsamt und der Kommunalaufsicht vorliegen.   

 
1.2. Nachtragsplanung 

Nachtrag 2025     

     

Ordentliche Erträge 
Erträge aus laufender 
Verwaltungstätigkeit   79.413.500 EUR  

  sonstige Finanzerträge        145.000 EUR  

  ordentliche Erträge   79.558.500 EUR  

     

Ordentliche Aufwendungen 
Aufwendungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit   89.288.700 EUR  

  sonstige Finanzaufwendungen        799.600 EUR  

  ordentliche Aufwendungen   90.088.300 EUR  

     

Ordentliches Jahresergebnis   -10.529.800 EUR  

     

Außerordentliche Erträge         800.000 EUR  

Außerordentliche Aufwendungen           10.000 EUR  

Außerordentliches Jahresergebnis         790.000 EUR  

    

Jahresüberschuss/-fehlbetrag       -9.739.800 EUR  
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Die 1. Nachtragssatzung 2025 wurde am 18.06.2025 durch die Stadtverordnetenversammlung 
beschlossen. Während diese Nachtragssatzung zur Prüfung bei der Kommunalaufsicht vorlag, 
bekam die Stadt Zossen die verbindliche Nachricht, dass sie ein verbilligtes Darlehen über 10 
Mio. EUR zu einem Zinssatz von 1 Prozent erhalten wird (diese 10 Mio. EUR sind am 
11.11.2025 eingegangen). Die Änderung der Kreditaufnahme stellt eine wesentliche Änderung 
da, die nach § 5 (4) der Haushaltssatzung einen Nachtrag, in diesem Fall eine Überarbeitung 
der 1. Nachtragssatzung erforderlich macht. 

Bei der Nachtragshaushaltssatzung 2025 wurde ein Jahresfehlbetrag von - 9.739.800 EUR 
ausgewiesen. Die Ergebnisrechnung verändert sich im Saldo um 1.117.500 EUR. Die 
Finanzrechnung ändert sich von -12.623.600 EUR auf ein Defizit von – 15.358.600 EUR. 

1.3. Änderungen gegenüber dem Haushalt 2025 

1.3.1 Berücksichtigung der Umlage an den Zweckverband KMS 

Am 14. Januar 2025 hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Zossen im Rahmen des 
Beschlusses Nr. 135/24 die Bürgermeisterin beauftragt, dem Wirtschaftsplan des 
Zweckverbandes Komplexsanierung mittlerer Süden (KMS) für das Haushaltsjahr 2025 
zuzustimmen. Dieser Wirtschaftsplan enthält eine auf die Stadt Zossen entfallende Umlage in 
Höhe von 3.872.441,00 Euro. 

Da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung keine Informationen über die Höhe oder die 
konkrete Erhebung dieser Umlage vorlagen, konnte sie im Ursprungsplan 2025 nicht 
berücksichtigt werden. Die entsprechenden Unterlagen wurden der Stadtverwaltung erst im 
Dezember 2024 übermittelt. Der Wirtschaftsplan des Zweckverbandes KMS wurde am 14. 
Februar 2025 durch die Verbandsversammlung im Rahmen des Beschlusses VV 01/2025 
rechtskräftig beschlossen. 

Gemäß § 29 Abs. 1 GKGBbg ist der Zweckverband berechtigt, Umlagen von seinen 
Mitgliedskommunen zu erheben, wenn die Erträge, Einzahlungen und Finanzmittel zur 
Deckung des Finanzbedarfs nicht ausreichen. Die Umlage stellt daher eine rechtlich 
verbindliche Zahlungsverpflichtung dar und ist zwingend im Nachtragshaushalt zu 
berücksichtigen. 

1.3.2 Erhöhung der Kreisumlage 

Der Landkreis Teltow-Fläming hat eine Erhöhung des Hebesatzes für die Kreisumlage auf     
43 % beschlossen. Aufgrund dieser Anpassungen ergibt sich eine Erhöhung der Kreisumlage 
in Höhe von insgesamt 515.800 EUR. Diese Änderung ist notwendig, um die Auswirkungen 
der höheren Umlagen auf den Haushalt der Stadt Zossen korrekt abzubilden.  

1.3.3 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen 

Im Bereich der Bewirtschaftungskosten konnten insbesondere bei den Energieausgaben für 
Strom und Gas Einsparungen im Vergleich zur ursprünglichen Planung erzielt werden. Diese 
Einsparungen resultieren einerseits aus gesunkenen Marktpreisen und andererseits aus 
einer besseren Verhandlungsposition der Stadt bei der Energieversorgung. Zudem hat die 
Verschiebung der Eröffnung der Kitas zur Folge, dass die Bewirtschaftungskosten in diesem 
Jahr noch nicht in der geplanten Höhe anfallen. 

Ein weiterer positiver Faktor ist die Inbetriebnahme der Photovoltaikanlage auf der 
Gesamtschule Dabendorf, wodurch die Stromkosten für die Stadt um 15 % unter dem 
aktuellen Strompreis liegen werden. Diese Maßnahme wird nicht nur in diesem Jahr, sondern 
auch in den Folgejahren zu einer positiven Entwicklung der Bewirtschaftungskosten beitragen. 
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1.3.4 Verzögerung bei der Inbetriebnahme der neuen Kindertagesstätte 

Die ursprünglich für das Jahr 2025 vorgesehene Inbetriebnahme von zwei neuen 
Kindertagesstätten, die durch einen privaten Investor errichtet werden, verzögert sich 
voraussichtlich bis ins Jahr 2026. Durch diese zeitliche Verschiebung entfallen im 
Haushaltsjahr 2025 Aufwendungen in Höhe von ca. 500.000 Euro, die für Miete, Ausstattung 
sowie laufende Bewirtschaftung eingeplant waren. Diese Mittel werden im Nachtragshaushalt 
entsprechend reduziert. 

1.3.5 Investive Maßnahmen – Verschiebung des Ausbaus Personentunnel Bhf. Zossen 

Für den Ausbau des Personentunnels in Zossen fallen für das Haushaltsjahr 2025 schon 
Kosten an, obwohl sich die Maßnahme in der Vorbereitungs- und Planungsphase befindet. 
Die entsprechenden Investitionsausgaben werden auf die Haushaltsjahre 2025 bis 2027 
verteilt und im Finanzplan für diese Jahre berücksichtigt. 

1.3.6 Entwicklung der Steuereinnahmen 

Die Ansätze für die Anteile an der Umsatzsteuer, Einkommensteuer und Grundsteuer B 
konnten im Vergleich zum Vorjahr angepasst und erhöht werden. Diese Entwicklung basiert 
auf den aktualisierten Orientierungsdaten des Landes Brandenburg. Bezüglich des 
Familienleistungsausgleichs herrscht derzeit noch Unsicherheit. Da bisher keine 
gesetzgeberischen Änderungen beschlossen wurden, wurden im Nachtragshaushalt noch 
keine Korrekturen vorgenommen. 

Ergänzend wurden im Nachtragshaushalt die Gewerbesteuereinnahmen für jedes Jahr um 1 
Mio. Euro reduziert. Dies erfolgt aus Vorsicht und wird voraussichtlich nur der erste Schritt 
einer Absenkung der Gewerbesteuereinnahmen insgesamt sein. Durch diese vorsorgliche 
Reduzierung wird einer möglichen negativen Entwicklung Rechnung getragen. Sollte sich die 
Lage weiter verschlechtern, muss dies im Haushaltsplan 2026 und den Finanzplanungsjahren 
Beachtung finden.  

1.3.7 Anpassung der Kreditaufnahme und Zinsausgaben 

Der wesentliche Grund für die Neuaufstellung der 1. Nachtragssatzung ist die Aufnahme des 
Brandenburg Kredites in Höhe von 10 Mio. EUR, der zum Zinssatz von 1 Prozent sehr günstig 
ist und die angespannte Liquidität insgesamt sofort (seit dem 11.11.2025, an dem Tag erfolgte 
die Auszahlung an die Stadt Zossen) entlastet. Dieser Kredit ist entsprechend des 
Darlehensvertrages ausschließlich für die beiden Baumaßnahmen: Sanierung der alten 
Gesamtschule Dabendorf und Sanierung Kita Bummi zu verwenden.   
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2. Übersichten zum Nachtragshaushalt 
 

2.1. Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten  

ausgewählte Ertrags- und 
Aufwandsarten 

Ansatz 2025 Nachtrag 
2025 

Differenz  Plan 
2026 

Plan 
2027 

Plan 
2028 

Erträge       

Steuern  53.785.000 54.939.000  1.154.000 56.305.000  56.805.000  57.805.000  

Zuwendungen  18.427.000 18.627.000  200.000 19.325.500  19.321.300  19.511.300  

Umlagen 0 0  0 0  0  0  

Gebühren u.ä. Entgelte 2.318.900 2.318.900  0 2.315.400  2.315.500  2.315.500  

Sonstige Erträge 3.462.000 3.528.600  66.600 3.503.300  3.509.500  3.529.800  

Summe aller Erträge 77.992.900 79.413.500  1.421.000 81.449.200  81.951.300  83.161.600  

Aufwendungen       

Personalaufwand 25.007.200 25.007.200  0 26.524.400  26.939.000  27.602.900  

Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen. 19.971.900 18.744.200  -1.227.700 18.013.200  17.706.600  16.658.900  

Transferleistungen 31.823.400 36.092.800  4.269.400 31.656.800  32.514.900  33.427.400  

Abschreibungen 6.354.700 6.354.700  0 6.354.700  6.354.700  6.281.100  

Sonstige Aufwendungen 3.064.800 3.089.800  25.000 -1.885.100  -2.900  3.097.600  

Summe aller 

Aufwendungen 

86.222.000 89.288.700  3.066.700 80.664.000  83.512.300  87.067.900 
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2.2. Übersicht zu den Erträgen aus Zuwendungen und Umlagen 
 

Zuwendung/ Umlage Ansatz 2025 Nachtrag 
2025 

Differenz Plan 
2026 

Plan 
2027 

Plan 
2028 

Schlüsselzuweisungen 800.000 800.000  0 800.000  800.000  800.000  

Bedarfszuweisungen 0 0  0 0  0  0  

Sonstige allgemeine 
Zuweisungen, 
Leistungsbeteiligungen 1.240.000 1.340.000  100.000 1.340.000  1.340.000  1.340.000  

Zuweisungen und Zuschüsse 
für laufenden Zwecke 15.417.700 15.517.700  100.000 16.215.200  16.212.000  16.402.000  

Erträge Auflösung SoPo 
Zuweisungen öff. Hand 969.300 969.300  0 970.300  969.300  969.300  

Umlagen 0 0  0 0  0  0  

Gesamt 18.427.000 18.627.000  200.000 19.325.500  19.321.300  19.511.300  

 

Die Zuweisungen des Landkreises Teltow-Fläming für den Kita und Hortbereich konnten um 
insgesamt 100.000 EUR erhöht werden. Weiterhin wurde die Zuweisung für den 
Schullastenausgleich um 100.000 EUR erhöht.  

 
2.3. Übersicht zu den Steuereinnahmen 

 

Steuerart Ansatz 2025 Nachtrag 
2025 

Differenz  Plan 
2026 

Plan 
2027 

Plan 
2028 

Realsteuern       

Grundsteuer A 90.000 90.000  0 90.000  90.000  90.000  

Grundsteuer B 1.780.000 2.170.000  390.000 1.780.000  1.780.000  1.780.000  

Gewerbesteuer 41.000.000 40.000.000  -1.000.000 41.500.000  42.000.000  43.000.000  

Gemeindeanteile an       

der Einkommenssteuer 8.300.000 9.236.000  936.000 9.200.000  9.200.000  9.200.000  

der Umsatzsteuer 1.400.000 2.228.000  828.000 2.200.000  2.200.000  2.200.000  

andere Steuern       

Vergnügungssteuer 40.000 40.000  0 40.000  40.000  40.000  

Hundesteuer  40.000 40.000  0 40.000  40.000  40.000  

Zweitwohnungssteuer 35.000 35.000  0 35.000  35.000  35.000  

sonstige Steuern 0 0  0 0  0  0  

steuerähnliche Einnahmen       

z.B. 
Kompensationszahlungen 
(Familienleistungsausgleich) 1.100.000 1.100.000  0 1.100.000  1.100.000  1.100.000  

Gesamt 53.785.000 54.939.000  1.154.000 56.305.000  56.805.000  57.805.000  
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2.4. Übersicht zu den Personalaufwendungen 
 

Personalaufwendungsart Ansatz 2025 Nachtrag 
2025 

Differenz Plan 
2026 

Plan 
2027 

Plan 
2028 

Personalaufwand Angestellte 24.824.000 24.824.000  0 26.346.800  26.757.800  27.418.100  

Zuführung und 
Inanspruchnahme 
Rückstellungen Angestellte 0 0 0 0  0  0  

Personalaufwand Beamte 183.200 183.200  0 177.600  181.200  184.800  

Zuführung und 
Inanspruchnahme 
Rückstellungen Beamte 0 0   0  0  0  

Gesamt 25.007.200 25.007.200  0 26.524.400  26.939.000  27.602.900  

 

Die Personalkosten ändern sich zum ursprünglichen Haushalt nicht. Eine entsprechende 
Tariferhöhung wurde vorsorglich mit eingeplant.  

 
Es wurden keine zusätzlichen Stellen im Nachtrag berücksichtigt. Der Stellenplan des 
Haushaltes 2025 bleibt bestehen. 
 
2.5. Übersicht zu den Transferaufwendungen 

 

Transferaufwandsart Ansatz 2025 Nachtrag 
2025 

Differenz Plan 
2026 

Plan 
2027 

Plan 
2028 

Zuweisungen und Zuschüsse 
für laufende Zwecke 1.406.100 5.289.400  3.883.300 1.742.900  1.749.700  1.716.600  

Sozialtransferaufwendungen 0 0  0 0  0  0  

Gewerbesteuerumlage 5.314.900 5.185.200  -129.700 5.379.700  5.444.500  5.574.100  

Kreisumlage 21.792.400 22.308.200  515.800 21.639.600  21.898.200  22.561.100  

Finanzausgleichsumlage 3.310.000 3.310.000 0 2.894.600 3.422.500 3.575.600 

Gesamt 31.823.400 36.092.800  4.269.400 31.656.800  32.514.900  33.427.400  

 

Die Zuweisung und Zuschüsse erhöhen sich im Nachtrag durch die Zahlung der KMS-Umlage 
von 3.883.300 EUR.   

Durch die Reduzierung der Gewerbesteuer musste auch die Gewerbesteuerumlage 
angepasst werden. 
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2.6. Übersicht zum Investitionsplan 
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2.7. Übersicht zum Finanzierungsplan 

 

Ein- und Auszahlungsart Ansatz 2025 Nachtrag 
2025 

Differenz Plan 
2026 

Plan 
2027 

Plan 
2028 

Einzahlungen       

Kreditaufnahme 13.000.000 10.000.000 -3.000.000 10.020.700  1.000.000 0  

Sonstige Einzahlungen 0 0  0  0  0  

Gesamt 13.000.000 10.000.000 -3.000.000 10.020.700  1.000.000  0 

Auszahlungen       

Tilgung von Krediten 531.600 338.700 -192.900 706.700 1.260.100  1.398.700  

Sonstige Auszahlungen    0  0  0  

Gesamt 531.600 338.700 -192.900 706.700  1.260.100  1.398.700  

 

Durch die Aufnahme des Brandenburg Kredites konnte die Liquidität spürbar entlastet und die 
Finanzierung der Investitionen für die Zukunft sicherer dargestellt werden.      

 
2.8. Übersicht über die Kassenlage  

 

 Ergebnis 2023  Ansatz 2024 

Bargeld 725,00  725,00  

Sichteinlagen 0,00  0,00  

Sonstige Einlagen 0,00  0,00  

Gesamt 725,00  725,00  

 

Zum 31.12.2023 war die Stadt Zossen im Kassenkredit mit -5.675.170,05 EUR. Der 
Kontostand zum 31.12.2024 verbesserte sich auf -5.213.552,36 EUR.  

 
2.9. Übersicht zu den Kassenkrediten 

 

 
Ergebnis 

2024 
Nachtrag 

2025 
Plan 
2026 

Plan 
2027 

Plan 
2028 

Aufnahme von Kredite zur 
Liquiditätssicherung 5.213.552,36 0 0  0  0  

Tilgung von Kredite zur 
Liquiditätssicherung  0  0  0  0  

Saldo 5.213.552,36 0  0  0  0  

 
 
 
 
+ 
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2.10. Überblick über die Zinseinnahmen und –ausgaben 
     (ohne kalkulatorische Zinsen) 

 

Zinsenart Ansatz 2025 Nachtrag 
2025 

Differenz Plan 
2026 

Plan 
2027 

Plan 
2028 

Zinseinnahmen 0,00  0  0  0  0  0  

Zinsausgaben 904.000 375.400 -528.600 265.300  510.700  611.900  

Saldo -904.000  -375.400  -381.500  -265.300  -510.700  -611.900 

 
Für den Brandenburg Kredit konnte ein Zinssatz gegenüber den üblichen 2,75 % erheblich 
günstiger von 1% vereinbart werden.   
 
2.11. Ergebnisentwicklung 

Ertrags./.Aufwandsarten Ergebnis 
2023 

Ansatz 
2024 

Ansatz 
2025 

Plan 
2026 

Plan 
2027 

Plan 
2028 

Erträge 75.184.176,47  75.994.200  79.412.500 81.449.200  81.951.300  83.161.600  

Aufwendungen 80.964.798,28  69.106.200  89.288.700  80.664.000  83.512.300  87.067.900  

Saldo -5.780.621,81  6.888.000  -9.875.200  785.200  -1.561.000  -3.906.300  

 

Der Jahresabschluss 2023 wurde vom Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Teltow-
Fläming geprüft. Das Ergebnis wurde im vorliegenden Entwurf des Prüfungsberichtes 
bestätigt. Wir rechnen mit der Entlastung der Bürgermeisterin im 1. Quartal 2026.  

 An der Aufstellung des Entwurfs für den Jahresabschluss 2024 wir weiterhin gearbeitet.  

 

3. Verpflichtungsermächtigungen 
 

3.2. Maßnahme: Anbau an die Grundschule in Zossen (13 Mio. EUR) 

Die Grundschule Zossen „Goetheschule“ (Baujahr 1957/1958) befindet sich mitten in Zossen 
und ist an der Gerichtstraße (B246), einer Hauptverkehrsstraße Zossens, gelegen. Das             
J-förmige, in Massivbauweise (Mauerwerk) errichtete Gebäude, besitzt zwei Kellergeschosse 
(teilunterkellert), ein Erd- und ein Obergeschoss sowie ein nichtausgebautes Dachgeschoss. 
Im Süden, parallel zur Gerichtstraße, befindet sich das Hauptgebäude, welches sich über Eck 
in Richtung Norden verlängert. Die Kubatur des verlängerten Gebäudeteils (quer zur 
Gerichtstraße) verjüngt sich. Ab hier besitzt der Gebäudekörper, anders als das 
Hauptgebäude, kein Obergeschoss mehr. Im Norden schließt die Grundschule mit der parallel 
zur Gerichtstraße verlaufenden Turnhalle ab. Der gesamte Gebäudekomplex ist veraltet und 
besitzt einen schlechten energetischen Zustand. 
 
Seit Jahren verzeichnet die Stadt Zossen und die umliegenden Regionen einen starken Zuzug. 
Damit einhergehend ist die Anzahl der zu beschulenden Kinder gestiegen.  
Auf dem Schulgelände befinden sich bereits seit längerem zwei provisorische Containerbau-
erweiterungen, da die Anzahl der Klassenräume in der Goetheschule nicht mehr ausreicht, 
alle Kinder innerhalb des Schulgebäudes zu beschulen. An der Schule werden insgesamt 406 
Kinder, von Klassenstufe eins bis sechs, dreizügig unterrichtet (Stand: Sept. 2023).  
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Dabei beträgt die Klassenstärke etwa 23 bis 26 Kinder. Es werden 18 möglichen Klassen 
beschult. 
 
Insgesamt besitzt die Schule 21 Klassenräume, welche sich wie folgt aufschlüsseln: 
- 13 Klassenräume, davon fünf in Doppelnutzung mit Fachräumen 
- 4 Klassenräume, in Containerbauerweiterungen 
- 1 Fachraum (PC-Raum, alle anderen Fachräume werden als Klassenräume genutzt) 
- 3 Klassenräume, in Hortnutzung 
 
An der Goetheschule soll für die Klassenstufen eins bis sechs eine reguläre Vierzügigkeit 
ermöglicht werden. Es ist angedacht auf der Freifläche (zwischen Gerichtstraße und dem 
südlichen Hauptgebäude) einen Erweiterungsbau, in modularer Bauweise, zu errichten. Nach 
Fertigstellung des Erweiterungsbaus sollen die beiden derzeitigen provisorischen 
Containerbauerweiterungen auf dem Schulgelände zurückgebaut und der gesamte 
Bestandsgebäudekomplex saniert werden. Um der steigenden Schülerzahl gerecht 
zu werden, ist der Abriss der bestehenden Sporthalle und der Neubau einer größeren und 
moderneren Sporthalle, an selbiger Stelle, in Überlegung. Nach Abschluss aller Maßnahmen 
sollen die Goetheschule Zossen 600 Kinder besuchen können. 

 
 

3.3. Maßnahme: Sanierung der alten Gesamtschule in Dabendorf (13 Mio. EUR) 
 

Das Gebäude befindet sich in einem stark sanierungsbedürftigen Zustand. Die Sanierung ist 
erforderlich, da das Gebäude zwar noch bis zuletzt in Funktion war, die Bauteile und Beläge 
jedoch das Ende der Standzeit erreicht haben. Eine Reparatur einzelner Bauteile würde am 
Ende einer Vollsanierung gleichgekommen. Darüber hinaus hätte es keinerlei Zulassungen für 
die sicherheitsrelevanten Bauteile mehr gegeben, welche für einen Schulbetrieb benötigt 
werden. Die umfassende energetische Sanierung in Kombination mit der erforderlichen 
Schadstoffsanierung und der Anpassung der sicherheitsrelevanten Technik ist nach den 
bisherigen Bestandserkundungen alternativlos.  

 
3.4. Maßnahme: Sanierung und Anbau der Kita Bummi (6,1 Mio. EUR)  

 

Zur nachhaltigen Sicherstellung der Kinderbetreuung in der Stadt ist die Erweiterung und 
bauliche Ertüchtigung der bestehenden Kindertagesstätte Kita Bummi erforderlich. Die 
Einrichtung wird aktuell mit 120 Plätzen auf Basis einer Ausnahmegenehmigung betrieben. 
Aufgrund gravierender baulicher und brandschutztechnischer Mängel – darunter nicht 
genehmigungsfähige Holztreppen, fensterlose Innenräume und ein erheblicher 
Sanierungsstau – ist ein Handlungsbedarf gegeben. 

Im Rahmen eines Variantenvergleichs wurde geprüft, ob ein Neubau oder ein Anbau mit 
Sanierung die wirtschaftlichere Lösung darstellt. Die Stadtverordnetenversammlung hat sich 
für die Variante Anbau mit Sanierung entschieden. 

Durch den Zukauf des Nachbargrundstücks ist eine Erweiterung der Kapazität auf 150 Kinder 
möglich.  

Die Maßnahme umfasst daher den Anbau neuer Gruppenräume sowie die Sanierung und 
brandschutztechnische Erneuerung des Bestandsgebäudes. Ziel ist ein moderner, 
gesetzeskonformer und pädagogisch zeitgemäßer Kita-Standort.                                                                        
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6. Teilergebnisplan / Teilfinanzplan   

 
 

 































Stadt Zossen  1. Nachtragsplan  2025 
Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 11 Innere Verwaltung  

Produkt 11104 Allgemeine Verwaltung Frau Sahin-Connolly 
 

01.12.2025 14:35:53 
Nutzer: 00014 Reitz 

v:/hkr/form-hh/f-nachtrag.rtf Stufe: 2 2. Nachtragsentwurf 31 

 

Übersicht Investitionsmaßnahmen 

Ergebnis Ansatz Ansatz 2025 Planung Bisher bereitgestellt Gesamtein-/ -auszahlungen  
2023 2024 neu bisher mehr(+) /wenig.(-) 2026 2027 2028 neu bisher neu bisher 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Investitionen oberhalb der festgesetzten 
Wertgrenze             

1110499001 nicht projektbezogene Investitonen  0,00 -5.000 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 -5.000 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

= Saldo oberhalb der Wertgrenze 0,00 -5.000 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
          

 







































































































Stadt Zossen  1. Nachtragsplan  2025 
Produktklasse 2 Schule und Kultur  
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  

Produkt 21602 Bewirtschaftung und Instandhaltung der Oberschule Frau Widera, Frau Gehl 
 

82 Stufe: 2 2. Nachtragsentwurf v:/hkr/form-hh/f-nachtrag.rtf 01.12.2025 14:36:12 
Nutzer: 00014 Reitz 

 

Übersicht Investitionsmaßnahmen 

Ergebnis Ansatz Ansatz 2025 Planung Bisher bereitgestellt Gesamtein-/ -auszahlungen  
2023 2024 neu bisher mehr(+) /wenig.(-) 2026 2027 2028 neu bisher neu bisher 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Investitionen oberhalb der festgesetzten 
Wertgrenze             

21601002 Umbau Ganztag Oberschule Wünsdorf  0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

21602002 Oberschule Wünsdorf Schulhof  -25.835,89 -115.000 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

17. Saldo aus der Investitionstätigkeit -25.835,89 -115.000 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

= Saldo oberhalb der Wertgrenze -25.835,89 -115.000 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
          

 



















Stadt Zossen  1. Nachtragsplan  2025 
Produktklasse 2 Schule und Kultur  
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  

Produkt 21802 Bewirtschaftung und Instandhaltung der Gesamtschule Frau Widera, Frau Gehl. 
 

01.12.2025 14:36:15 
Nutzer: 00014 Reitz 

v:/hkr/form-hh/f-nachtrag.rtf Stufe: 2 2. Nachtragsentwurf 91 

 

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre  

Verpflichtungsermächtigungen 
(Gesamtbetrag) 

Planung 
2026 

Planung 
2027 

Planung 
2028 

neu bisher neu bisher neu bisher neu bisher 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze         

21802008  -7.820.000 -7.820.000 -7.820.000 -7.820.000 0 0 0 0 

17. Saldo aus der Investitionstätigkeit -7.820.000 -7.820.000 -7.820.000 -7.820.000 0 0 0 0 

21802002 Schulgebäude Schulstandort Dabendorf  0 0 0 0 0 0 0 0 

17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 

21802003 Mehrzweckgebäude Schulstandort Dabendorf  0 0 0 0 0 0 0 0 

17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 

21802006 Außenanlagen Schulstandort Dabendorf  0 0 0 0 0 0 0 0 

17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 

= Saldo oberhalb der Wertgrenze -7.820.000 -7.820.000 -7.820.000 -7.820.000 0 0 0 0 
         









































































Stadt Zossen  1. Nachtragsplan  2025 
Produktklasse 3 Soziales und Jugend  
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  

Produkt 36502 Horte Frau Gehl 
 

01.12.2025 14:36:28 
Nutzer: 00014 Reitz 

v:/hkr/form-hh/f-nachtrag.rtf Stufe: 2 2. Nachtragsentwurf 127 

 

Übersicht Investitionsmaßnahmen 

Ergebnis Ansatz Ansatz 2025 Planung Bisher bereitgestellt Gesamtein-/ -auszahlungen  
2023 2024 neu bisher mehr(+) /wenig.(-) 2026 2027 2028 neu bisher neu bisher 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Investitionen oberhalb der festgesetzten 
Wertgrenze             

21101001 Sanierung und Modernisierung 
Grundschule Glienick, Umbau Hort, 
Wirtschaftshof  0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

3650299001 nicht projektbezogene Investitonen  -11.164,11 -25.000 -25.000 -25.000 0 -25.000 -25.000 -25.000 -17.455,11 -17.455,11 -17.455,11 -17.455,11 

17. Saldo aus der Investitionstätigkeit -11.164,11 -25.000 -25.000 -25.000 0 -25.000 -25.000 -25.000 -17.455,11 -17.455,11 -17.455,11 -17.455,11 

= Saldo oberhalb der Wertgrenze -11.164,11 -25.000 -25.000 -25.000 0 -25.000 -25.000 -25.000 -17.455,11 -17.455,11 -17.455,11 -17.455,11 
          

 























Stadt Zossen  1. Nachtragsplan  2025 
Produktklasse 3 Soziales und Jugend  
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  

Produkt 36602 Bewirtschaftung und Instandsetzung der Jugendclubs und Jugendräume Frau Widera, Frau Gehl 
 

138 Stufe: 2 2. Nachtragsentwurf v:/hkr/form-hh/f-nachtrag.rtf 01.12.2025 14:36:33 
Nutzer: 00014 Reitz 

 

Übersicht Investitionsmaßnahmen 

Ergebnis Ansatz Ansatz 2025 Planung Bisher bereitgestellt Gesamtein-/ -auszahlungen  
2023 2024 neu bisher mehr(+) /wenig.(-) 2026 2027 2028 neu bisher neu bisher 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Investitionen oberhalb der festgesetzten 
Wertgrenze             

11106003 Sanierung und Modernisierung 
Kalkschachtöfen Zossen  0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

36602001  0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

= Saldo oberhalb der Wertgrenze 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
          

 



















Stadt Zossen  1. Nachtragsplan  2025 
Produktklasse 4 Gesundheit und Sport  
Produktbereich 42 Sportförderung  

Produkt 42401 Sporthallen und -plätze Frau Wegner, Widera, Frau Gehl 
 

01.12.2025 14:36:35 
Nutzer: 00014 Reitz 

v:/hkr/form-hh/f-nachtrag.rtf Stufe: 2 2. Nachtragsentwurf 147 

 

Übersicht Investitionsmaßnahmen 

Ergebnis Ansatz Ansatz 2025 Planung Bisher bereitgestellt Gesamtein-/ -auszahlungen  
2023 2024 neu bisher mehr(+) /wenig.(-) 2026 2027 2028 neu bisher neu bisher 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Investitionen oberhalb der festgesetzten 
Wertgrenze             

11106003 Sanierung und Modernisierung 
Kalkschachtöfen Zossen  0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

= Saldo oberhalb der Wertgrenze 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
          

 































Stadt Zossen  1. Nachtragsplan  2025 
Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung  

Produkt 51101 Orts- und Regionalplanung, Innenstadtsanierung Frau Widera 
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Übersicht Investitionsmaßnahmen 

Ergebnis Ansatz Ansatz 2025 Planung Bisher bereitgestellt Gesamtein-/ -auszahlungen  
2023 2024 neu bisher mehr(+) /wenig.(-) 2026 2027 2028 neu bisher neu bisher 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Investitionen oberhalb der festgesetzten 
Wertgrenze             

51101001  -207.415,68 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

17. Saldo aus der Investitionstätigkeit -207.415,68 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

= Saldo oberhalb der Wertgrenze -207.415,68 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
          

 





























































































































































Stadt Zossen  1. Nachtragsplan  2025 
Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  

Produkt 55302 Bewirtschaftung und Instandhaltung der Trauerhallen Frau Widera 
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Übersicht Investitionsmaßnahmen 

Ergebnis Ansatz Ansatz 2025 Planung Bisher bereitgestellt Gesamtein-/ -auszahlungen  
2023 2024 neu bisher mehr(+) /wenig.(-) 2026 2027 2028 neu bisher neu bisher 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Investitionen oberhalb der festgesetzten 
Wertgrenze             

55302001 Sanierung und Modernisierung 
Trauerhallen (alle OT)  0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

= Saldo oberhalb der Wertgrenze 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
          

 





























































Stadt Zossen  1. Nachtragsplan  2025 
Produktklasse 6 Zentrale Finanzleistungen  
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  

Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Herr Perlick 
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Übersicht Investitionsmaßnahmen 

Ergebnis Ansatz Ansatz 2025 Planung Bisher bereitgestellt Gesamtein-/ -auszahlungen  
2023 2024 neu bisher mehr(+) /wenig.(-) 2026 2027 2028 neu bisher neu bisher 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Investitionen oberhalb der festgesetzten 
Wertgrenze             

11106008 Postgebäude  0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

61201001  0,00 3.747.700 9.875.000 14.682.100 -4.807.100 9.020.700 -50.000 -1.050.000 0,00 0,00 0,00 0,00 

17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 3.747.700 9.875.000 14.682.100 -4.807.100 9.020.700 -50.000 -1.050.000 0,00 0,00 0,00 0,00 

= Saldo oberhalb der Wertgrenze 0,00 3.747.700 9.875.000 14.682.100 -4.807.100 9.020.700 -50.000 -1.050.000 0,00 0,00 0,00 0,00 
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